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Abmeldung
eines Hundes zur Hundesteuer

Zu Ihrer Information:
Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird,
abhanden kommt oder stirbt; bei einem Wohnortwechsel des Hundehalters endet die Steuerpflicht
entsprechend. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerpflicht mit
Ablauf des Monats der Abmeldung.

Kassenzeichen: 0 2                 
Hundemarken-Nr.:           

Steuerpflichtiger (Hundehalter):

Name:           

Vorname:           

Straße, Haus-Nr.:           

PLZ, Ort:           

Der Hund wurde zutreffendes bitte  und ausfüllen

von           am           eingeschläfert.

am           abgegeben an:

Name:           

Vorname:           

Straße, Haus-Nr.:           

PLZ, Ort:           

Sonstige Gründe:

Umzug am           nach:

Straße, Haus-Nr.:           

PLZ, Ort:           

(Ort, Datum) (Unterschrift des Steuerpflichtigen)


